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22/13 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 29.01.2013, Akten-
zeichen 36-303180-be, ist zuzustellen an Frau Birgit Rasch-
Tautz, zuletzt wohnhaft in De Gröne Eck 2, 25938 Nieblum.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
Mit Anordnung vom 29.01.2013 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249  Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Bußgeldstelle 
Frau Berghaus 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 15.02.2013 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Berghaus

23/13 – Stadt Dülmen

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushalts-
satzung der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2013

1. Haushaltssatzung der Stadt Dülmen für das Haus-
haltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV.NRW. S.474), hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen mit Be-
schluss vom 20.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:
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§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit
 Gesamtbetrag der Erträge auf 86.963.876 EUR
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 86.821.767 EUR

im Finanzplan mit
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 81.487.740 EUR
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 78.630.513 EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Investitionstätigkeit und 
 der Finanzierungstätigkeit auf 7.113.095 EUR
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Investitionstätigkeit und 
 der Finanzierungstätigkeit auf 9.970.322 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haus-
haltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen erforder-
lich ist, wird auf

1.499.500 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf

 216.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des 
Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 EUR

festgesetzt.

 § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen
 Betriebe (Grundsteuer A) auf 234 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 435 v. H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

1. a) Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW gel-
ten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen, die den Betrag von 25.000,00 Euro 
überschreiten.

 Als nicht erheblich gelten in jedem Fall über- und au-
ßerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, 
die sich auf interne Leistungsbeziehungen, Jahres-
abschlussbuchungen oder kalkulatorische Kosten 
beziehen.

b) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermäch-
tigungen zur Leistung von Auszahlungen gelten im 
Sinne von § 85 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW 
als erheblich, wenn sie den Betrag von 50.000,00 
EUR überschreiten.

2. a) Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) 
können Beschäftigte geführt werden, wenn und so-
bald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und 
keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung 
beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien oder 
freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu 
führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der Frei-
stellung keine entsprechende Planstelle/Stelle zur 
Verfügung steht, wird die Bürgermeisterin hiermit 
ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leer-
stellen weiter zu führen, und zwar solange, bis eine 
entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht. 
Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt 
für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als 
eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand, 
die Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten 
erreichten Gruppe.

 Bei der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und 
bei Personalgestellung bzw. langfristiger Abordnung 
gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann ent-
sprechend verfahren werden.

b) Soweit frei werdende Stellen sowohl von Beamten 
als auch tariflich Beschäftigten verwaltet werden kön-
nen, dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren tarif-
lich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäf-
tigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

Die Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrecht-
lichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Dülmen, den 20.12.2012

gez. Stremlau gez. Meerkamp
Bürgermeisterin Schriftführer
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Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2013 der Stadt Dülmen

Bewirtschaftungsregeln

Im Rahmen der Bestimmungen der Verordnung über das 
Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-West-
falen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO 
NRW) werden folgende Regelungen zur flexiblen Bewirt-
schaftung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzah-
lungen und Auszahlungen getroffen:

Budgetbildung

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW werden zur eigenverant-
wortlichen Bewirtschaftung folgende Budgets bzw. Unter-
budgets gebildet:

• Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen
• Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücks-
 management
• Budget Zentrale Dienste
• Budget Finanzen
• Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel
• Unterbudget Schule
• Unterbudget Sport
• Unterbudget Kultur
• Unterbudget Musikschule
• Unterbudget Volkshochschule
• Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht
• Unterbudget Rettungsdienst
• Unterbudget Marktwesen
• Budget Jugend und Familie
• Budget Arbeit, Soziales und Senioren
• Budget Stadtentwicklung
• Budget Bauaufsicht
• Budget Hochbau/Gebäudemanagement
• Budget Umwelt- und Klimaschutz
• Budget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, 
 Abwasserbeseitigung
• Budget Baubetriebshof

In den Budgets und, soweit Unterbudgets gebildet wurden, 
in den Unterbudgets ist die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung ver-
bindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen 
für Investitionen.

Mehrerträge/Mindererträge, Mehreinzahlungen/Minder-
einzahlungen für Investitionen

Es wird gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt, dass nicht 
zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb 
eines Budgets bzw. eines Unterbudgets die zahlungswirk-
samen Aufwandsermächtigungen erhöhen. Zahlungswirk-
same Mindererträge verringern die zahlungswirksamen Auf-
wandsermächtigungen des Budgets bzw. des Unterbudgets 
entsprechend. Gleiches gilt hinsichtlich Mehr- und Minder-
einzahlungen für Investitionen.

Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets bzw. Unterbudgets wer-
den alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende 
Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Ausgenommen sind hiervon Aufwendungen, denen zweck-
gebundene Erträge gegenüberstehen, Aufwendungen für 
Festwertbeschaffungen und die Verfügungsmittel der Bür-
germeisterin. Einsparungen bei nicht zahlungswirksamen 
Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungs-
wirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden. 
Ebenfalls gegenseitig deckungsfähig innerhalb der gebil-

deten Budgets bzw. Unterbudgets sind die Auszahlungser-
mächtigungen für Investitionen.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Ver-
waltungstätigkeit werden innerhalb der Budgets bzw. Un-
terbudgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Aus-
zahlungen für Investitionen erklärt. Zur Inanspruchnahme 
der einseitigen Deckungsfähigkeit ist eine Zustimmung des 
Fachbereichs Finanzen erforderlich.

 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 
5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungs-
behörde in Coesfeld mit Schreiben vom 10.01.2013 ange-
zeigt worden. 

Der Haushaltsplan 2013 liegt ab dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung bis zum Ende der Auslegung des Jahres-
abschlusses 2013 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW beim Fach-
bereich „Finanzen“, Markt 1-3, Zimmer 80, 48249 Dülmen, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis frei-
tags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, außerdem montags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr), beim Fachbereich „Sicherheit und Ordnung“, 
Markt 1-3, Infothek „Bürgerbüro“, 48249 Dülmen, während 
der Öffnungszeiten (montags bis donnerstags von 08.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr), 
im Bürgerbüro Buldern, Weseler Straße 62, 48249 Dülmen, 
während der Öffnungszeiten (donnerstags von 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) sowie im  Bür-
gerbüro Rorup, Hauptstraße 56, 48249 Dülmen, während 
der Öffnungszeiten (mittwochs von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr) 
zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden,
 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 20.02.2013

STADT DÜLMEN
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau
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24/13 - Stadt Dülmen

Einladung zur Bürgerversammlung zum Verfahren zur 
a) Aufstellung des Bebauungsplanes „Münsterstraße/

Nonnengasse“
b) Aufstellung des Bebauungsplanes „Stadtgalerie“
c) 72. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Dülmen „Overbergplatz“

zu a):
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 05.07.2012 die Einleitung des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Münsterstraße/Non-
nengasse“ für einen Bereich zwischen Münsterstraße, der 
Nonnengasse, der Straße „Ostring“ und der Lüdinghauser 
Straße im Stadtbezirk Dülmen-Mitte beschlossen.

zu b):
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 05.07.2012 die Einleitung des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Stadtgalerie“ für den 
Overbergplatz und die angrenzenden Straßen „Lohwall“ und 
„Westring“ im Stadtbezirk Dülmen-Mitte beschlossen.

zu c): 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen ent-
scheidet in der Sitzung am 14.03.2013 über die Einleitung 
des Verfahrens zur 72. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Dülmen „Overbergplatz“ im Stadtbezirk 
Dülmen-Mitte. 

Die räumlichen Geltungsbereiche der o.g. Planverfahren 
sind dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planungen wer-
den gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zzt. geltenden Fassung 
öffentlich vorgestellt am

Dienstag, 19.03.2013, 19.00 Uhr,
in der Aula des 

Clemens-Brentano-Gymnasiums (Schulzentrum), 
An der Kreuzkirche 7, 48249 Dülmen.

Den Versammlungsteilnehmern wird Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben.

Dülmen, 20.02.2013

STADT DÜLMEN
– FB 61 –
Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Leushacke
Stadtbaurat

25/13 – Sparkasse Westmünsterland

Kraftloserklärung einer Sparurkunde der Sparkasse 
Westmünsterland

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 336633458 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 20.02.2013

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


